
§ 20d Primäre Prävention durch Schutzimpfungen 

 
(1) Versicherte haben Anspruch auf Leistungen für Schutzimpfungen im Sinne des § 
2 Nr. 9 des Infektionsschutzgesetzes. Ausgenommen sind Schutzimpfungen, die 
wegen eines durch einen nicht beruflichen Auslandsaufenthalt erhöhten 
Gesundheitsrisikos indiziert sind, es sei denn, dass zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit ein besonderes Interesse daran besteht, der Einschleppung einer 
übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland vorzubeugen. 
Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistungen bestimmt der 
Gemeinsame Bundesausschuss in Richtlinien nach § 92 auf der Grundlage der 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut gemäß § 
20 Abs. 2 des Infektionsschutzgesetzes unter besonderer Berücksichtigung der 
Bedeutung der Schutzimpfungen für die öffentliche Gesundheit. Abweichungen von 
den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission sind besonders zu begründen. 
Bei der erstmaligen Entscheidung nach Satz 3 muss der Gemeinsame 
Bundesausschuss zu allen zu diesem Zeitpunkt geltenden Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission einen Beschluss fassen. Die erste Entscheidung soll bis 
zum 30. Juni 2007 getroffen werden. Zu Änderungen der Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission hat der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb von 
drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung eine Entscheidung zu treffen. Kommt eine 
Entscheidung nach den Sätzen 5 bis 7 nicht termin- oder fristgemäß zustande, 
dürfen insoweit die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen 
Schutzimpfungen mit Ausnahme von Schutzimpfungen nach Satz 2 erbracht werden, 
bis die Richtlinie vorliegt. 
 
(2) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung weitere Schutzimpfungen vorsehen. Bis 
zum Vorliegen einer Richtlinie nach Absatz 1 Satz 5 gelten die bisherigen 
Satzungsregelungen zu Schutzimpfungen fort. 
 
(3) Die Krankenkassen haben außerdem im Zusammenwirken mit den Behörden der 
Länder, die für die Durchführung von Schutzimpfungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz zuständig sind, unbeschadet der Aufgaben anderer, 
gemeinsam und einheitlich Schutzimpfungen ihrer Versicherten zu fördern und sich 
durch Erstattung der Sachkosten an den Kosten der Durchführung zu beteiligen. Zur 
Durchführung der Maßnahmen und zur Erstattung der Sachkosten schließen die 
Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam 
Rahmenvereinbarungen mit den in den Ländern dafür zuständigen Stellen. 
 


